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Aktuelles zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand/
Tax-Compliance-Managementsystem

Termin
Dienstag, 6. Dezember 2016

Veranstaltungsort 
Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Straße 5 
60327 Frankfurt am Main

Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an  
Oberbürgermeister und Bürgermeister, 
Kämmerer und Mitarbeiter der Kämmerei.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich per Fax oder online 
über www.pwc.de/de/events zur  
Veranstaltung an. Die Anmeldung ist  
verbindlich und gilt als angenommen, 
wenn wir nicht innerhalb von 14 Tagen  
die Ablehnung in Textform erklären. 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten 
Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung  
weitere Informationen.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist  
für Sie kostenfrei. 

Programm
 9:30 Uhr Empfang

10:00 Uhr Begrüßung

10:15  Uhr  Neuregelung der Umsatz-
besteuerung der öffentlichen 
Hand (§ 2b UStG)

10:45 Uhr  Praxisfälle zu § 2b UStG

12:15 Uhr  Diskussion

12:30 Uhr  Mittagessen

13:30 Uhr   Tax-Compliance- 
Managementsystem 

15:00 Uhr Diskussion

15:15 Uhr  Ende der Veranstaltung

Für kleine Stärkungen während der  
Veranstaltung ist gesorgt.



Die Kommunen bewegen sich aktuell in einem Umfeld sich stark verändernder  
steuerlicher Rahmenbedingungen. Eine zentrale Veränderung wird die Einführung 
des § 2b UStG mit sich bringen, der das umsatzsteuerliche Besteuerungsregime für 
die öffentliche Hand grundlegend reformiert. In diesem Zusammenhang ergeben sich 
für jede Kommune zahlreiche Praxisfragen. Auch wenn für den weit überwiegenden 
Anteil der Kommunen eine Anwendung des neuen Rechts aufgrund der Ausübung der 
Optionserklärung erst mit dem 1. Januar 2021 vollzogen wird, sollte die verbleibende 
Zeit unmittelbar genutzt werden, um die erforderlichen Schritte für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Regelungen in die Wege zu leiten und die Kommunen steueroptimal  
aufzustellen. Die Bewältigung dieser Aufgaben wird erhebliche Anpassungen der 
Prozesse und Systeme innerhalb der Kommune erforderlich machen. Darüber hinaus 
sollten die neuen Regelungen bereits heute bei bestimmten Sachverhalten, insbesondere 
bei Vertragsabschlüssen beachtet werden.

Wir werden uns auch dem Thema Tax-Compliance-Management System zuwenden. 
Die Finanzverwaltung hat mit dem BFM-Schreiben vom 23. Mai 2016 die Grundlage für 
die Einführung eines Tax-Compliance-Management Systems gelegt. Das BMF-Schreiben 
stellt klar, dass das Vorliegen eines innerbetrieblichen Kontrollsystems ein Indiz gegen 
das Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Korrektur von 
Fehlern sein kann. Es wird hier die Aufgabe sein, ein auf die Gegebenheiten der Branche 
ausgerichtetes System zu etablieren, das die täglichen Arbeitsprozesse effizient unter-
stützt und abbildet. 

Freuen Sie sich auf interessante Vorträge und Gespräche – wir freuen uns auf Sie!

Referenten 
Dr. Ben Michael Risch
Referatsleiter Hessischer Städtetag

Antje Probst
Steuerberaterin, PwC und WIBERA

Simone Werbinsky
Steuerberater, PwC und WIBERA



Bei organisatorischen Fragen für 
Sie da: 
Jana Mielke
Tel.: +49 40 6378-1273
E-Mail: events.de@de.pwc.com 

Bei Fragen zum Thema für Sie da:
Simone Werbinsky 
Tel.: +49 69 9585-2629
E-Mail: simone.werbinsky@de.pwc.com

Dr. Ben Michael Risch
Referatsleiter Hessischer Städtetag
Tel.: +49 611 1702-21
E-Mail: risch@hess-staedtetag.de

Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen 
umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxis-
orientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für 
jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, 
unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitäts-
anspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in  
157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter 
können wir sie unterstützen.

PwC. 10.300 engagierte Menschen an 25 Standorten. 1,9 Mrd. Euro Gesamtleistung. 
Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.

WIBERA. Über 80 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung öffentlicher und 
privater Unternehmen und Institutionen. Tochtergesellschaft von PwC. Partnerin der 
öffentlichen Hand. 

Der Hessische Städtetag ist der Verband der kreisfreien Städte und kreisangehöriger
Städte und Gemeinden in Hessen. Er bündelt die Interessen von 72 Städten und
Gemeinden in Hessen mit 3,25 Millionen Einwohnern. Seine Aufgabe ist es, die  
Interessen der Hessischen Kommunen gegenüber dem Hessischen Landtag und der 
Regierung des Landes Hessen sowie anderen Institutionen zu vertreten. Er wirkt an der 
Gesetz- und Verordnungsgebung mit, informiert, berät und unterstützt seine Mitglieder. 
Der Hessische Städtetag ist Teil des Deutschen Städtetages und des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes.

www.pwc.de

Diese Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Nur die An- und Abreise sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. PwC übernimmt alle nach § 37b Einkommensteuergesetz in 
Zusammenhang mit dieser Einladung anfallenden Steuern auf unentgeltliche Sachzuwendungen. Eine mögliche Belastung durch die deutsche Ertragsteuer wird von uns damit 
abgegolten. 
© November 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitglieds gesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.



Fax-Antwort +49 69 9585-3595
Aktuelles zur Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
Tax-Compliance-Managementsystem
6. Dezember 2016, Frankfurt am Main 

   An der oben genannten kostenfreien Veranstaltung 
nehme ich teil.

   Ich kann leider nicht teilnehmen.

Um Sie auch weiterhin zu Veranstaltungen einladen 
und über aktuelle Themen informieren zu können, 
bitten wir – die PwC und WIBERA – um Ihr  
Einverständnis für die Speicherung und Nutzung  
Ihrer hier angegebenen personen bezogenen Daten.  
Sie können Ihre Einwilligung selbstverständlich 
jederzeit per E-Mail an events.de@de.pwc.com 
widerrufen. Ich bin damit einverstanden:

   ja
   nein

Datum, Unterschrift

Titel, Vorname, Name

Position

Unternehmen

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Veranstalter
PwC und WIBERA

Anmeldung 
Wir bitten Sie, vor Ihrer Anmeldung sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme in  Übereinstimmung mit den für Sie ggf. 
geltenden internen Compliance-Vorschriften Ihres  Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt. 

Die Anmeldung ist verbindlich und gilt als angenommen, wenn wir nicht innerhalb von 14 Tagen die Ablehnung in 
Textform erklärt haben.

© 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. „WIBERA“ bezeichnet in diesem 
Dokument die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich 
selbstständige Gesellschaft.
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